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Regio-Saatgut – Anwendungsbereiche und Praxis: 
 Rasenmischungen versus Regio-Saatgut-Mischungen

Wagner, M.

Zusammenfassung

Im Beitrag wird über die Ansaat von Mi-
schungen in freier Landschaft berich-
tet. Dabei werden die Anforderungen 
des BNatSchG und der Regio-Saatgut-
Mischungen berücksichtigt.

Regio-Saatgut bedeutet natürlicher 
Pflanzenbestand (Wiese), es entsteht 
in diesem Sinne kein nutzbarer Rasen. 

Der Standort entscheidet bzw. es passt 
sich der Bestand immer dem Standort 
an.

Extensive Pflege bedeutet wenig ma-
chen, dafür Richtiges zum richtigen 
Zeitpunkt.

Geduld bei der Entwicklung ist gefor-
dert, aber auch Vertrauen in den Pflan-
zenbestand plus gärtnerischer Kon-
trollblick. Laufende Kommunikation und 
Information von Kunden und Bevölke-
rung dienen der weiteren Akzeptanz im 
Sinne einer Förderung der Biodiversität.

Summary

The article reports on the seeding of 
mixtures in open landscape. The requi-
rements of the BNatSchG and the re-
gio-seed mixtures are considered.

Regio-seed means natural plant stand 
(meadow), no usable lawn is created in 
this sense. 

The location decides or the botanical 
composition always adapts to the lo-
cation.

Extensive maintenance means doing 
little, but doing the right thing at the 
right time.

It requires patience during develop-
ment, but also confidence in the plant 
population plus a horticultural inspec-
tion view. Ongoing communication and 
information of customers and the po-
pulation serve to further acceptance in 
the sense of promoting biodiversity.

Einführung  
und Abgrenzung zu Rasen

Der Einsatz von Rasenmischungen 
wird in den Empfehlungen der RSM 
Rasen (Regel-Saatgut-Mischungen Ra-
sen) in der jährlich neu erscheinenden 
Fassung beschrieben. Hierzu sind die 
Rasentypen in verschiedene Bereiche, 
wie Gebrauchsrasen oder Strapazierra-
sen eingeteilt. Der bisherige, in der Pra-
xis immer noch anzutreffende Anwen-
dungsbereich von z. B. RSM 7 – Land-
schaftsrasen (oder auch RSM 8 – Bio-
topentwicklungsflächen) in der „freien 
Landschaft, Randzonen an Verkehrs-
wegen und Rekultivierungsflächen“ 
ist aber seit dem 01.03.2020 hinfällig 
geworden, da dort gemäß Bundesna-
turschutzgesetz ein Genehmigungs-
vorbehalt gegen die Verwendung von 
gebietsfremden Arten gilt (BMJ, 2009)!

Gebietsfremdes Saatgut wird allgemein 
definiert als:

 P Saatgut unbekannter Herkunft,

 P Saatgut mit bekannter Herkunft, 
die nicht dem Ausbringungs-
ort  entspricht (abweichendes 
 Ursprungsgebiet),

 P Zuchtsortensaatgut, 

 P Saatgut von Neophyten.

Recht und Gesetz 
(§40 BNatSchG)

Ausschließlich das Regio-Saatgut, 
auch als gebietseigenes oder autoch-
thones Saatgut bezeichnet, erfüllt die 
zwingend einzuhaltenden Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 
welches besagt, dass Saatgut in der 
freien Landschaft nur innerhalb des 
Vorkommensgebietes (Ursprungsge-
bietes) ausgebracht werden und u. 
a. eben züchterisch nicht bearbeitet 
sein darf (BMJ, 2009). Hintergrund ist 
hierbei die Erhaltung der genetischen 
Anpassung vieler Pflanzen an ihre Re-
gion, welche durch Boden, Klima und 
andere standortspezifische Umwelt-
faktoren beeinflusst wird. Ebenso soll 
es dem Erhalt des natürlichen Arten-
spektrums einer Region sowie dem 
Schutz vor Florenverfälschung durch 
den Eintrag von nicht gebietsheimi-
schen Arten dienen. 

Der Anwendungsbereich „in der frei-
en Landschaft“ kann nach aktueller 
Auffassung umschrieben werden mit 
„Flächen außerhalb des Stadt- und 
Siedlungsgebietes (land- und forstwirt-
schaftliche Flächen wiederum ausge-
nommen) aber auch innerhalb als z. B. 
Ausgleichs- oder Ersatzfläche“ (BMJ, 
2021).

Tab. 1: Beschreibung der unterschiedlichen Rasentypen mit Hinweis auf Einschränkung 
beim Landschaftsraen. Landschaftsrasen-Mischungen dürfen somit nur noch innerorts, im 
Privatgarten oder auf Firmengelände (keine Ausgleichsflächen) eingesetzt werden.
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Diese rechtlichen und fachlichen Vor-
gaben fußen ganz allgemein auf der 
UN-Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung (Rio-Konferenz 1992) und den 
damals beschlossenen, völkerrechtlich 
bindenden Konventionen zum Klima-
schutz und der Biodiversität. 

Hierauf folgend wurde die EU-Richtlinie 
2010/60 (EU, 2010) erlassen und mit 
dem novellierten Bundesnaturschutz-
gesetz und der Erhaltungsmischungs-
verordnung des Bundes in nationales 
Recht umgewandelt. 

Regio-Saatgut –  
was ist das eigentlich?

Regio-Saatgut wird durch kontrollier-
te Besammlung von Wildsaatgut mit 
erheblichem personellem und logisti-
schem Aufwand gewonnen, zwischen-
vermehrt und kann dann alle gesetzli-
chen Vorgaben erfüllend wieder in die 
freie Landschaft der Entnahmeregion 
ausgebracht werden (BLEEKER und 
ZELLER, 2013). Vornehmlich werden 
Regio-Saatgut-Mischungen mit dem 
Siegel RegioZert® und VWW-Regio-
saaten® in den Verkehr gebracht, wobei 
sich die Statuten dieser Gütesiegel un-
terscheiden (BDP, 2021; VWW, 2022). 

Genaue Auskünfte zu den erhältlichen 
Mischungen erteilen die jeweiligen 
Verbände und der Fachhandel. Auf 
Grund der unterschiedlichen Zusam-
mensetzungen der Mischungen, den 
etwaigen zusätzlichen Vorgaben der 
Naturschutzbehörden und den gene-

rellen rechtlichen Vorgaben des Bun-
desnaturschutzgesetzes und der Er-
haltungsmischungsverordnung ist den 
ausführenden Betrieben eine konkrete 
Anfrage bei Ihrem Saatguthandel drin-
gend anzuraten!

Eine komplette Übersicht zu den va-
riantenreichen Mischungen bietet die 
FLL-Broschüre „Regiosaatgut-Mi-
schungen, RSM Regio“ (FLL, 2014).

Was gibt es und wohin damit?

Regio-Saatgut-Mischungen bilden na-
türliche Pflanzenbestände ab und sind 
somit umgangssprachlich als „Wiesen“ 
zu bezeichnen. Der Verwendung von 
autochthonen Blumenwiesen, Frisch- 
und Fettwiesen, Sand- und Kalkma-
gerrasen, Feucht- und Ufermischun-
gen sind grundsätzlich keine Grenzen 
gesetzt, sodass auch innerorts oder 
im Privatgarten diese Bestände ange-
sät werden können. Allerdings muss 
dem Anwender bewusst sein, dass das 
Hauptaugenmerk bei der Zusammen-
stellung der Mischungen auf der Öko-
logie und weniger auf der Optik (z. B. 
große Blüten) liegt und eine artenreiche 
Wiese immer auch eine gewisse Flä-
chengröße zur Entfaltung benötigt. Zu-
dem bestimmt immer der Standort die 
Mischung, sodass z. B. ein Magerrasen 
eben nur auf magerstem Substrat mit 
dem passenden Boden-pH-Wert ent-
stehen kann. 

Die Entwicklung einer autochthonen 
Wildsaatgut-Mischung ist konkurrenz-

schwach und der Etablierungszeitraum 
von Ansaat bis zu einem einigermaßen 
stabilen Gleichgewicht der Arten be-
trägt mindestens ein Jahr (manchmal 
auch zwei bis drei Jahre), was den 
Bürger oder Gartenbesitzer auf die Ge-
duldsprobe stellen kann. Zudem muss 
die Pflege angepasst und fachlich kor-
rekt ausgeführt werden.

Manchmal ist der eigentliche Wert der 
Bestände nur dem Fachmann auf den 
ersten Blick ersichtlich. Im Hinblick auf 
zufriedene Kunden und Bürger sollte 
deshalb bereits im Vorfeld einer Anlage 
und auch in der weiteren Entwicklung 
der Bestände über diese vegetations-
technischen Fakten informiert und fort-
laufend kommuniziert werden.

Eine Benutzung (im Sinne von Betre-
ten) ertragen diese Wiesenbestände 
grundsätzlich nicht, sodass besonders 
in Privatgärten immer noch ein Anteil 
„klassischer Rasen“ empfehlenswert 
ist.  

Anlage und 
 Fertigstellungspflege  einer 
Regio-Saatgut-Mischung

Bereits in der Planungs- und Vorbe-
reitungsphase sollte die dem Standort 
und den Standortfaktoren entspre-
chende Mischung gewählt bzw. sehr 
nährstoffreiche Standorte abgemagert 
werden. Wie bei allen Ansaaten muss 
vor der Ansaat eine gründliche Boden-
vorbereitung erfolgen. Anschließend 
wird mit Kreiselegge oder Fräse eine 
feinkrümelige Bodenstruktur herge-
stellt. Nach dieser Bodenvorbereitung 
sollte sich das Planum einige Zeit ab-
setzen können und eventuell aufkom-
mende Samenunkräuter mechanisch 
durch regelmäßige flache Bodenbear-
beitung wirksam reduziert werden. 

Wurzelunkräuter wie Quecke, Distel 
oder Winde sollten durch Herausziehen 
und Absammeln entfernt werden. Im 
Planum belassene unerwünschte Arten 
stören die Entwicklung der Bestände 
nachhaltig und wirken sich meist sehr 
negativ auf die Optik aus! Eine spä-
tere, selektive Entfernung einzelner 
unerwünschter Arten ist in den Misch-
beständen meist unmöglich. Magerste 
Rohböden-Standorte können zur An-
saat mit einer geringen organischen 
oder organisch-mineralischen Start-
Düngergabe versorgt werden. Ansons-
ten ist von einer Düngung abzusehen 
und die meisten Flächen sind mager 
zu halten. Günstige Ansaat-Zeiträume 

Abb. 1: Musteransaat einer Regio-Saatgut-Mischung der Herkunfts-Region 1. 
 (Foto: K.G. Müller-Beck)
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sind frostfreies Frühjahr und Früh-
herbst, wobei gerade bei großen Flä-
chen ohne Bewässerungskonzept stets 
vor Beginn feuchter Witterung gesät 
werden sollte. 

Wildgräser und Wildkräuter keimen 
langsam und sterben, wie jegliches 
Saatgut, bei Austrocknung in der 
Keim- und Etablierungsphase unwi-
derruflich ab. Daher muss bei aus-
bleibenden Niederschlägen in dieser 
Phase bewässert werden. Die Ansaat 
mit der empfohlenen (meist geringen) 
Saatstärke erfolgt auf die Bodenober-
fläche, da viele Kräuter/Blumen soge-
nannte Lichtkeimer sind. Ein Anwalzen 
(Andrücken) der Saat sorgt für den 
nötigen Bodenschluss. In erosions-
gefährdeten Lagen können zusätzlich 
Schnellbegrünungskomponenten (z. B. 
Bromus secalinus, Linum sp.) verwen-
det werden. Diese müssen allerdings 
ca. 6-8 Wochen nach der Ansaat 
durch einen sogenannten „Schröpf-
schnitt“ (bei einer Wuchshöhe von ca. 
10-15 cm auf 5-8 cm) in ihrer Konkur-
renzkraft eingeschränkt werden, da-
mit die eigentliche Ansaat nicht beim 
Auflaufen behindert wird. Ebenso 
können durch den sorgfältig (oberhalb 
der Aufwuchshöhe der eigentlichen 
Ansaat) angesetzten Schröpfschnitt 
aus dem Bodenvorrat keimende Sa-
menunkräuter (Ackerfuchsschwanz, 
Ackerhellerkraut, Disteln, Hirse, Hir-
tentäschel, Melde) reduziert werden. 
Ein Schröpfschnitt kann im Ansaatjahr 
mehrfach durchgeführt werden, sollte 
aber stets vor der Versamung der un-
erwünschten Arten erfolgen. 

Insgesamt ist das Ansaatjahr (erstes 
Jahr) ein Etablierungjahr. Bei Erreichen 
von 30-50 % Deckungsgrad mit den 
Arten aus der Mischung kann sich in 
den Folgejahren (optimale Pflege und 
Witterung vorausgesetzt) ein artenrei-
cher Wiesenbestand entwickeln.

Pflege, weitere  
Entwicklung und Nutzung

Die Schnitthäufigkeit der Wiesen richtet 
sich nach dem Bestand, dem Standort 
und der Witterung. Allgemein können 
zwei Schnitte angesetzt werden, wobei 
der erste Schnitt zur oder kurz nach der 
Hauptblüte erfolgen soll. Als grobe Ori-
entierung kann der landwirtschaftliche 
Mahd-Zeitpunkt von Pferdeheu dienen. 
Ein Schnitt mit Mähbalken und Sense 
ist rotierenden Werkzeugen vorzuzie-
hen, da diese die Bestände an Insekten 
und Amphibien schonen. Wiesen auf 
mageren Standorten können einschü-
rig gepflegt werden. Der ideale Schnitt-
zeitpunkt ist hierbei der Spätsommer. 
Das Schnittgut ist stets zu entfernen. 
Eine Düngung sollte nicht stattfinden. 
Allgemein hat jede (Pflege-)Maßnahme 
Auswirkungen auf die weitere Entwick-
lung eines artenreichen Wiesenbestan-
des. Keine Pflege führt aber auch zu 
einer Artenverarmung und fortschrei-
tender Sukzession.
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